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Modul HFP LaborantIn

Kompetenz-
nachweis:

Anerkennung HFP      W1
Anz. Credits: Biologie: 1 Chemie: 1

Laufzeit
3 Jahre

Gültigkeit:
unbeschränkt

Zeitaufwand
40 Stunden, ev. zu-
sätzlich Selbststudium

Fallpräsentation aus dem eigenen Erfahrungsbereich (Situation / Problem und
Lösungsansatz).

W 1.2Lehrlinge ausbilden

Voraussetzung: Fähigkeitsausweis LaborantIn;
Die im Ausbildungsreglement umschriebene Voraussetzung für das Ausbilden von
Lehrlingen.

1. Setzt sich mit den Grundlagen und Besonderheiten des schweizerischen
Berufsbildungssystems (Lehrlingsausbildung, Anlehre und Weiterbildung)
auseinander und berücksichtigt sie bei der Lehrlingsausbildung --> Pflichten und
Rechte / Lehrmeister und Lehrling / Staat, Wirtschaft, Lehraufsicht / Beziehung der
Sozialpartner.

2. Berücksichtigt die kantonalen und eidgenössischen Normen, das
Arbeitsvertragsrecht und das öffentliche Arbeitsrecht als gesetzlichen Rahmen der
Berufsbildung bei der Lehrlingsausbildung.

3. Setzt sich mit der Situation der Heranwachsenden am Arbeitsplatz, in der Schule
und  der Freizeit auseinander sowie mit positiven und negativen Umwelteinflüssen.

4. Setzt situationsgerechte Mittel und Methoden bei der Lehrlingsauswahl ein -->
Zusammenarbeit mit Berufsberatung, Eltern, Schule / Information von Interessenten
/ Schnupperlehre / Anstellungsgespräch.

5. Ist sich seiner Rolle als Erzieher der Lehrlinge in Zusammenarbeit mit Eltern und
Berufsschule bewusst: Wendet Grundregeln der Führung jugendlicher Mitarbeiter an
und vermittelt den Lehrlingen selbst mittels permanentem Dialog die Fähigkeit zu
erfolgreicher Gesprächsführung.

6. Setzt Methoden zur Verhaltens- und Leistungsbeurteilung als Führungsinstrument
regelmässig ein --> Ausbildungsbericht / Qualifikationsgespräch.

7. Plant mittels Modell-Lehrgang die Ausbildung systematisch, abgestimmt auf  das
Reglement und die Programme der Berufsschule und des Einführungskurses.

8. Setzt Ausbildung im Betrieb gezielt, systematisch und motivierend ein. Legt dabei
stets grosses Gewicht auf Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge.

9. Setzt sich mit den Anforderungen der Lehrabschlussprüfung seiner Lehrlinge, den
Prüfungsorganen und den Rechtsmitteln auseinander.

Kompetenz:

Lernziele:

• Bildet Lehrlinge in Zusammenarbeit mit der Berufsschule systematisch, fachgemäss
und verständnisvoll aus.


